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Bescheinigung 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mir erläutert wurde, dass ein 
Mirena-Intrauterinsystem nicht nur zur Verhütung, sondern 
auch aus medizinischen Gründen eingelegt werden kann. Die 
Kosten für eine so genannte Off-label-use Indikation können 
aber nicht von gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. 
Ärztliche Leistungen dürfen und können nicht ohne Honorar 
erbracht werden. Außerdem würden die entstehenden 
Medikamentenkosten später vom ärztlichen Honorar 
abgezogen. Aus diesem Grunde muss das Mirena-
Intrauterinsystem bei nicht zugelassenen Indikationen, 
ebenso wie zur Schwangerschaftsverhütung mit ………. Euro 
von der Patientin bezahlt werden. 
 
 
Velen, den ……………………… 
 
 
 
Patientenname: …………………… 
 
geb.:   …………………… 
 
 
 
 
…………………………………….. 

Unterschrift Patientin 


